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l. 

Wo politischer OpportUnismus regiert, kommen Verfölssung und Gesetz nichr zu 
ihrem Recht. Einer politischen Klasse, die dem Diktlt des eben Günstigen folgt, 
werden Rechtsnormen, die Machr begrenzen, Pflichten staruieren oder Kontrollen 
vorschreiben, zur lästigen Fessel. Der Opporrunisr lässr nichts unversucht, sie abzu­
streifen oder, wo das nicht möglich ist, zu lockern. Ans Recht hält er sich nur, wenn 
und solange es Voneile verspricht. Im übrigen ziehr er es vor, im Schattenreich von 
Machterhalt und EigennutZ je nach Bedarf heimlich vom Wein des flIegalen zu 
kosten, öffentlich gleichwohl das Wasser des Rechtsgehorsams anzupreisen. Selbst 
dann, wenn seine Doppelzüngigkeit offenbar, wenn die mühsam maskierte Illegalität 
zum Sk2ndal wird, kann sich der OpportUnist zum Recht nicht bequemen. Beruft sich 
an dessen statt aufs Ehrenwort, bittet um Entschuldigung, spricht von " Dummheit« 
oder » Ärgernis« und ziert sich in wohlinszenierren öffentlichen Zerknirschungstän­
zen vor den rechtlichen Sanktionen. Insgeheim ho{fend, das staunende bis empörte 
Publikum der Rechrsgenossen werde sogar dann noch der Umgehung des Rechts 
applaudieren und dem ertappten Opportunisten willig in den Morast einer Moral 
folgen, deren biegsame Regeln ohnehin das Schicksal von Verfassung und Gesetz 
teilen. Denn ~uch don, nein, gerade dort in\ Nebel des Außerrechtlichen triumphiert 
der kategorische Imperativ des OpportUnismus: Verhalte dich so, dass die Maxime 
deines Handelns stets ein für dich günstiges Ergebnis garantiert. 
Als bloße Texte bleiben Verfassung und Gesetze kraftlos. Sie kommen zur Geltung, 
wenn sie von einer wachsamen Bürgerschaft getragen, von verfassungs- und gesetzes­
rreuen AmLSträgern befolgt und von ihren Interpreren nach den Regeln juristischer 
Kunst ausgelegr werden. Eine Demokratie stellt dafür ein denkbar günstiges Umfeld 
bereit, Wle leicht sie in eine Krise gerissen werden kann, zeigt schJagliehtartig das 
Finanz.-Debakel der eDU. Bedrohlich ist weniger die Sclbsrdemonrage eines Bim­
bcs-Kanzlers oder die erst normative, dann vielleicht materielle Verarmung einer 
»Volkspartei ... Nein, zur Bedrohung für die Demokratie wird, wenn eine politische 
Klasse sich vorwerfen lassen muss, zur zivilen Desertion anzustiften, zur Flucht der 
Bürgerschaft aus der politischen Aktivität. Aus gegebenem Anlass, der zunächst als 
d;ts »System Kohl«, dann auch als die »Methode Kilnther~, schließlich als Panei­
spenden-Affäre bezeichnet wurde, und im eigentümlichen Flugverhahen von sozial­
demokratischen AmtstIägern zeichnet sich der nächste Anlass ab, sollen hier zwei 
Klagen geführt werden. Eine gegen das antidemokratische, gestörte Verhältnis der an 
schwarzen Kassen, illegalen Spenden und Lügengebäuden zu ihrer Verdeckung be­
teiligten Manipulatoren zu Grundgesetz und Parteiengesetz. Eine andere gegen 
professionelle Rechrsinterpreten, die statt Distanz zum politischen Opportunismus 
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/60 eine neue Variante der - in Weimar vom Staatsrechrslehrer Hermann Heller kriti­
sierren - .. Sicu3tionsjurisprudenz" kultivieren. 

ll. 

Die Störung auf Seiten des Bundeskanzlers a.D. Helmur Kohl hat die tageszeitung auf 
den Punkt gebracht. Schuld an allem sei Rita 5üßmuth, die es als Präsidentin des 

Deutschen Bundestages uncerlassen habe, Helmut Kohl vor Antritt seiner Kanzler­
schaft das Ehrenwort abzunehmen, er werde die Verfassung wahren. Leicht fahrlässig 
hatte sie darauf vcnraut, das sei mit der Abnahme des Amrseides zu erledigen, der da 
unter anderem laUTet: .. Ich schwöre, daß ich ... das Grundgesetz und die Gesetze des 

Bundes wahren und vencidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerech­
tigkeit gegen jedermann üben werde.~ Vier Amtszeiten, also viermal geschworen . So 
wahr ihm Gott helfe. Das reichte nicht hin, den drei ~ Körpern des Königs« in Gestalt 

des Partei vorsitzenden, Abgeordneten und Kanzlers den ihnen gebührenden Platz im 
Verfassungsystem anzuweisen.' Nämlich unter dem Grundgesetz, das in Art. 21 I 4 

und operationalisen in den §§ 23 H. PanG den politischen Parteien zur Pflicht macht, 
über die Herkunft und Verwendung ihrer Mine! öffentlich Rechenschaft zu geben. 
Auch unrer den Verhaltensregeln, die der Bundestag auf Befehl des Abgeordneten­

gesetzes beschloss, zu denen die Pflicht von AbgeordneTen gehört, Spenden ab 
10000 DM anzuzeigen. Über Verfassung und Gesetz steht einsam und allein die 
Bürgergesamtheir als demokr .. rischer Souverän. Für sich genommen bewegen sich 
Bürgerionen und Bürger, ob sie denn öffentliche Ämter verwesen, von Berufs wegen 
die Verfassung interpretieren oder einer anderen ehrenwerten Beschäftigung nach­
gehen, ausnahmslos unter dem Grundgesetz und den einfachen Gesetzen. Das zur 

Erinnerung an den Bürger Kohl. 

Ein ehemaliger Bundeskanzler verweigert hartnäckig die Angabe mutmaßlicher 
Geldspender unter Berufung auf ein vermeintliches Ehrenwort. Mehr noch, er be­
hauptet, nur seine Pflicht getan zu haben. Das beweist. er hat den Sichtkontakt zum 
Recht verloren. Er hätte vortragen könne~ sich angesichts der gegen ihn erhobenen 
strafrechtlichen Vorwürfe nich. selbst belasten zu müssen. Was wohl nicht fein genug 
war. Pflicht und Ehre mussten h<.>r, ihn ein für allemal vom Recht zu dispensieren. Den 
rechtswidrigen Rest sollte das Eingeständnis von ~Fehlern" entsorgen. Der Beifall, 
den törichte Pfeffersäcke in (rechts-?) Freien Hanses[3dten allzu großzügig dazu 
spenden, darf nicht täuschen: Ein solcher Dispens ist im demokratischen Rechtssuat 
niche zu haben, Den UnbclehIbaren haben unlängs. insbesondere der ehemalige 
Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde 1 und der Philosoph Otfried Höf­
{e> energisch und mit eindrucksvollen Argumenten belehrt, die Ehre beinhalte keines­

falls ~<.>in vom öffendichcn Rechtsgesetz unabhängiges, im Konkurrcnzfall ihm sogar 
überlegenes Gesetz«. Im GegeIlteil, ein solches Ehrenwort, unterstellt, es sei gegeben 
worden, so HöHe, uncerlaufe die .. Minimalsrufe des schon aus der Antike bekannten, 

, Zur Doktrin "On den 7.W<l Korpern des englischen Kbnigs vgl. E. Kanlorowi,z. Th. Killg's Two Bodies. 
EiM Studie zur politischen Theologie des Mille"l"rs (1957). d" ÜIJ"rs. München '99C. 

1 E. W. ßockcnrörde, Die Krise unserer Dem(l kratic vcrl,ngl . ine RuckIJddußI', des P'rlcien"""". FAZ vom 
,~. 1.1000. Vgl. auch H. /-I .v.Arnim. Wie .\u, dcr Krise eine eh,n,< werden konn, FAZ vom, 1.1.1000; H .j. 
V<.>gcl, Die POs;,;o n der \'\I~hlcr gegenüber Jen Ponei"n ,' ;; rkcn, FAZ ,'om '9' l. 1000 und R. LC' ;chl, Die 
SIr.,le komnIl crsl ')CIeh, DI E ZE IT vom ' 7· 1. 2000. 

j O. H öffe, Ehre, wem Ehre gcbiihn, FA:!. vom j. 1. lOOO. 
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aufgeklärten Ehrbegriffs: die Rechtsgesinnung" und widerspreche dem höherrangi­
gen Versprechen. Gegeben mit dem Amtseid. 
Die Parteifreunde, von ihrem ehrpusseligen Ehrenvorsitzenden im Stich gelassen, 
bemühten sich um Schadensbegrenzung. Als eben sich die Spitze des Eisbergs zeigte, 
wurden sie nicht müde, im Eingangsstatemenr zu jedem öffentlichen Au{niu die 
historischen Leisrungen des inkriminierten Ex-Kanzlers zu betonen. Verlegen folgte 
im Nachgang, nach der Salami-Taktik, scheibchenweise das Eingeständis von Feh­
lern, Ungenauigkeiten und Ungeschicklichkeiten. Eine bei Normbruchen eher unge­
wöhnliche. opportunistische Semantik und Vorgehensweise. Im Rechtsstaat wird 
üblicherweise zunächst gefragt, exakt welche Rechtsverletzung vorliegt. Dann, ob 
sie sich möglicherweise rechtfertigen lässt. Und schließlich. ob den Angeschuldigten 
ein Schuldvorwurf trifft, oder ob er glauben durfte, er habe nichtS Verbotenes getan. 
Erst ganz am Ende. bei der Bemessung der Sanktionen, kommen die Verdienste des 
T:irers und sonstige mildernde Umstände ins Spiel. Für diese Prüfungsfolge spricht 
redusstaauiche Ökonomie. Sie umzukehren. legt die Vermutung nahe, hier solle 
vorschnell entlastet. abgewiegelt. entschuldigt werden, hier werde ein Sonderrecht 
reklamiert. In einer Gleichheitsgesellschaft gerät das allemal zu einem heiklen Unter­
fangen, das die Begrundungslast dramatisch erhöht und daher die Betroffenen regel­
mäßig überfordert . Was auch geschah. Kaum waren die Geduldspolster der Getreuen 
durchgescheuert. da ändenen sie die Losung von »Rettet das Image des ehemaligen 
Kanzlers« in .Reuet die Pareei« und am Ende »Rette sich, wer kann«. Was danach 
einsetzte, als Opportunität einen Kurswechsel diktierte. wird als die seit Kane 
.. brutaJstmögliche AufkEirung« auf deutschem Boden in die Gescruchte eingehen. 
Diese wird, so viel ist faSI schon gewiss, im Sande der Beratungen parlamemarischer 
Untersuchungsauschüsse verlaufen. 

IIl. 

Zur zweiten Klage. Sie richtet sich gegen einige professionelle Deuter des Rechts. 
Genauer: Lehrer des Staatsrechts. Wo Ve::rfassungsbruch sich in den Mantel von 
Pflichr und Ehre hüllr. wo sich die Autoren von Gesetzen nicht mehr als deren 
Adressaten begreifen, wo das Parteiengesetz vielmehr als Einladung zur fröhlichen 
Übertretung missverstanden wird. don sollten sich, wenn alles mit rechten und 
rechtsstaadichen Dingen zugeht. die Vertreter des Faches $taats- und Verfassungs­
reche dem Geist des Opporrunismus widersetzen. Ihnen fällt eine dreifache Aufgabe 
zu. Nicht gewöhnungsbedürftig dürfte für sie sein, als Lehrer und Anwälte vor­
nehmlich des Grundgeserzes. aber hier auch des Paneiengeselzcs aufzurreren. Ein 
dritter, höchst heikler Auftrag gesellt sich hinzu. wenn in besonders schwierigen 
Fällen Therapeuten eines beschädigten Rechtsbewußtseins gefragt sind. 
Vielen Rechtswissenschafrlcrn hat der Finanz- und Rechts-Skandal ganz offensicht­
lich die Sprache verschlagen . Sie bestaunen die Erminlungsarbeit der Medien. de­
legieren an diese die Aufgabe, das Grundgesetz zu verteidigen, und warten ab, bis 
~lles, aber auch alles auf dem Tisch isl. Für die abschließende juristische Beuneilung 
sicherlich unerlässlich. Zu befürchten ist. dass sie und wir die Basis des Eisbergs nie­
nicht einmal unter der fragwürdigen Assisrenz des Stasi - zu Gesicht bekommen 
werden. Auch geht es nicht um ein richterliches Urteil, bei dem der Zweifel schweigen 
soll. Sondern darum. einer oppormnisrischen RechtS- und Verfassungspraxis das 
Wasser abzugraben . Nicht wenige VerfassungsrechtIer sind diesem Ruf gefolgt. 
Einige haben in pädagogischer Absicht an die rechtlichen Grundlagen des Parteien-
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staats erinnen.' Andere haben sich nicht gescheut, wie Böckenförde von Demokratie­
und Parteienstaatskrise zu reden und der Erosion von Grundgesetz und Demokratie 
entgegenzuarbciten.1 

Kritische Fragen provozieren allerdings jene Fachvercreter, die sich auf eine paradoxe 
Imervcmion kaprizieren. Der nicht unbegründeten Befürchtung, die Poliriker könn­
ten sich gewohnheitsmäßig aufs Aussitzen verlegen und die Ermüdung des öffent­
lichen Interesses abwarten, treten sie mit einem Abwieglungsdiskurs zur Seite. Tiefer 
hängen, ist ihre Devise. Der Sorge, der Rechtsopponunismus eines Bundeskanzlers 
und seiner Klassen Iu meraden köruHe Vorbildwirkung entfalten, wolten sie mit clow­
nesken bis schneidigen Abwehrargumenten jede Berechtigung stehlen. 
Der Reihe nach. Als einer der ersten warf der Münchner SraatsrechtJer Ruperr Scholz 
den Fehdehandschuh in den Ring. Mit nachgerade jugendlichem Ungestüm im 
Angriff die Veneidigung suchend, wie es einem Verreidigungsminisrer a.D. frommt, 
sprang er dem bedrängten Ehren-Kanzler bei. Bis zum Beweis des Gegemeils wollre 
er diesen keiner kriminellen Handlungen geziehen wissen.6 Was an sich nicht zu 
beanstanden isr. Doch wollte er es damit nichr bewenden lassen. Die Empörung des 
Aufrechten ließ ihn (derzeit noch) unbewiesene und wegen des Schweigens der 
Bcrelligten auch kaum beweisbare Vorwürfe herbeiargumentieren. Von Bestechlich­
keit und Vorteilsannahme kann in der Tat noch keine Rede sein. So versuchte er, allzu 
durchsichtig, abzulenken vom eigentlichen Ziel der öffentlichen Attacken. Nämlich 
einmal von Äußerungen namhafter Strafrechtswissenschaftler, denen sich ein An­
fangsverdacht stfa{reclltlicher Unrreue zu Lasten der Panei aufdränge. Dann und vor 
allem vom selbstherrlichen Umgang cines Bundeskanzlers mit dem Grundgesetz. 
Als Heerführer rufr Scholz alle ~seriösen Geisrer« herbei, sich mit ihm gegen den 
"Rummel" zu stemmen. Er setzt ernüchternde Anführungszeichen (vor und hinter 
die .CDU-Spendenaffärc:«), bekräftig mutig die Legitimität vOn Parteispenden, 
welche kaum bestri{[en wird/ lind weisl den Untersuchungsausschuss des Bundes­
tages schneidig in die Schranken. Kein Wort zum Amtseid, kein Wort zur verlas­
sungsunmi[(elbaren Verbürgung des Transparenzgebots. Gewiss, am Anfang und 
Ende der wütenden Tirade gegen das .. Gebräu von Verdächtigung, Denunziation 
und Verumglimpfung« kommt Scholz aut Verstöße gegen das Parteiengesetz und 
»Fehler« zu sprechen, die »aufgeklän und repariert« werden müssen. Und bestreitet 
nicht, dass die CDU gegebenenfalls die Konsequenzen zu tragen habe. Doch geht für 
ihn die Gefahr in erster Linie von den unmäßigen Kritikern aus, die sich »ebenso an 
unserer Demokrat;e wie an Unserem Rechtsstut vergehen~. Auch so kann man die 
Dinge sehen. 
Wo Schol:l. das grobe Schrot nicht scheut, befleißigt sich sein emeritierter Fachkollege 
Gerd Roellecke der milden Ironie und spricht in schiefen Bildern.~ Von den erwähn­
tcn »drei Körpern des Könjgs6 kommen, ohne Ironie, zwei bei ihm vor. Den Amrseid 
sieht er wohl, allein für nicht gebrochen hält er diesen. Kohl habe als Kanzler 
geschworen, jedoch als Paneivorsitzender kassiert. Der Körper des Paneivorsil2cn-

4 Zum drtifllligcn S,otuS der Freiheit, Glcichh~" und Öflemlichkcir dcr poli,isd'cn P.r!<;en vgl. K. Hesse. 
VVDS,RL 17 (1959), Ih8ff.; 1'. J-Eiberk,JuS '967.61/7' H. und M. Morlok. in: Dreier (Hg.). GG '998. 
Ar!. 11 RO.46If. 

s Zu dm ,k'ucllcn Problemen vgl. M. Morlok, Spom!en - Rcchensch~ft - Santlliollen, NJW '000, 76, ((. 
S,ehe .uch die Wortmeldun ge n vo n Vogel und \'. Arllim (Fn. ~). Zurückh.llcnd BlIlt Die Ah~rn "tivc wm 
SYSlm, Kohl, FAZ vom).). 2. 20<JO, und, ,ich "uf die E rh ulcrung der Rccn"bge boschr:inkcnU. H.I-I. 
Klcin l ~10ml'IH J rH:-S Ärgerni s, k",jll grun d s ätz ~ i chcs. Übc-l, FAZ vom 14. J. )000 I sowie: K. <;(ern\ Warum 
prol. ~jn P.,m·jpolirikcr d ie Rcchcnseh,ftsberieh,,· der 1' .• rtci cl1?, ['AZ vom ,6.).1000, dn sich versagl. 
,'Geschehenes (zu) bewe rt e" . und sich auf ltcformubcrlcgunß'" kon7.cntrio". 

6 R. Sehol7. Sch,dcn {ur Rech"Sl.,"11 und D~mokr.llic (l\ubrik:Fru ndc ['cd ern), r:AZ vom )1.12.1999. 
7 Vgl. BVe,fGE 7). ~o/86 und S5. ,6~h7S If. sO"'ic Morlo!<. (Fn. 4). 76J r. m.w.N~chw. 
8 G. R""IJ~ckc. Poli,iker werden mi, BHgdd beworfen wic ande'e LCUlt mir Dreck, FAZ \'on> 10. l. ),000. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-2-159 - Generiert durch IP 216.73.216.91, am 09.03.2026, 07:02:18. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-2-159


den, so dürfen wir folgern, war bei der Eidesleistung nichr zugegen, hat also keine 
Hand zum Schwur erhoben. Der Körper des Kanzlers war - wie praktisch - bei der 
Annahme der Geldspenden nicht präsent. Kohl can do no wrong. Jedenfalls solange 
er .. sein Häuschen in Oggersheim eingcschossig .. hält und ihn der Vorwurf der 
persönlichen Bereicherung nicht triHr. Verbindet man diese Bungalow-Theorie der 
Rechenschaftspl1icht mit der Methode der Körpenrennung, so springe eine bemer­
kenswerte normative Spende für Amts- und Mandatsträger dabei heraus. Der Amts­
eid wird entwertet, das Grundgeserz bleibt außen vor. Künftigen Kanzlern und 
Ministern, die ebenfalls Geserzestreue auf ihren Eid nehmen müssen, ist dringend 
anzuraten, srets als Parteimitglieder, nicht aber als eingeschworene A mrsträger Bares 
oder Schecks in Empfang nehmen. 
Es kommt noch besser. Von der verfassungs- und kanzlerschonenden Methode der 
Trennung lässe sich Roellecke, ganz konsequent, auch bei der Deutung der Rechen­
schafrspflicht leiten. Er nabelt sie von ihrem demokratischen Kontext ab und redu­
ziert sie fröhlich aufs Finanzielle. Ergebnis: Wenn die Partei für ihre Pflichtverletzung 
gezahlt hat, ist die Sache ausgestanden. Spender und Verwendung der Mitte! können 
dann im Dunkeln bleiben. Denn »um Aufklärung geht es dem Geserz niche«, Be­
dauerlich nur, dass Bundesverfassungsgerichr wie auch Kommentatoren des Art. 2 I 

GG das ganz anders sehen als Roellecke.9 Die Rechenschaftspflicht sol! Vorsorge 
trdfen, dass die Öffentlichkeit Kenntnis über die Herkunft der Mittel erhält und 
erkennen kann, wer hinter den Parteien steht. Wer ist hier mit normativer Blindheit 
geschlagen, dass er die republikanisch-demokratischen Konnotationen des Trans­
parenzgebots nicht zu erkennen vermag? 
Roelleckes Siruationsjurisprudenz lässt sich erklären, wenn wir seine Perspektive 
einnehmen. Er führt uns in den Secondhand Shop systemtheoretischer Bauteile. wo 
ihn vornehmlich die Ausdifferenzierung von Politik und Wirtschaft interessiert. Er 
bietet eine Metaphorik an, die uns nahelegt, das Grundgese(z etwa als eine Straßen­
verkehrsordnung für Politik und Wirtschaft und das Paneiengesctz als Betriebs­
ordnung einer Krafrlahrzeug-Zul~ssungsstelle zu betrach(en. So gesehen, ist es ge­
radezu bedrängend plausibel, die Regeln der Rechenschaftslcgung nUt Roellecke als 
.. Partcien-TÜV~ zu bezeichnen, Sie tabuisieren die Trennung von Politik und Win­
schafe. Wer mit Geldzahlungen politische Geschäfte machen will, überschrei(et eine 
unsichtbare Grenze und bricht ein Tabu. Wer als Politiker Geld annimmt ebenso. 
Tabuverlctzung staU Verfassungsbruch, damit lässt sich leichter leben. 
Der kanzlerschonenden Grundgesetzlehre setzt Josef JSensee, als einer der bedeu­
tendsten und wonmächtigsten Staatsrechts lehrer vorgestellt, die Krone auf. '0 Eben 
noch sich als PTäzepror der Besonnenheit in Pose werfend, lässt er alsbald die Peitsche 
knallen. Schneidend geht sie auf den Präsidenten des Bundestages nieder, den Roel­
lecke fast fürsorglich vorm »Falschparken« gewarnt hatte. nMit der Uneilsgewissheit 
des Rechtslaien" habe eben jener Thierse, so Isensee, Helmut Kohl vorgeworfen • 
.,Recht und Gesetz gröblichst missachtet" zu haben. Einmal in Schwun.g zieht der 
Bonner Staa(srechtslehrer gegen aJle Teilnehmer des »semantischen Überbierungs­
wettbewerbs« ins Feld, die .,Verfassungsbruch« wittern, wo doch nur eine einfache 

9 Zu den Ber:\tungcn des plfbmcm.rischen R" •• vgl. v. Dror-mming/Füßl<inlMlIz,jöR n. F. , ( 19) I). 2.07; 

zur Begründung des Rcgicrung,cntwurf. eines P.nciengcSClz,s betreffend dic Un"ctzung de, Rechen· 
sch,f"pflicht vgl. BT·Dr. IIIIIS09.:8 und den Bericht des Inncn'u,schusscs des DculSchen Bundrst.g« 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung der P.n~icnfin.nzicrung, BT·Dr. '°/697.4. BVcrfGE :0. 
\6/'0 I; P. 6,/86 f.; 8), :64/, '9 H.; Preu!!, A K GG 1 . Auf!. (I ,89). An. 11 R!I . 74; v. Münch. in: v. Münch 
(Hg.), GG 11 (198,), An. 11 Rn . 48 fL; J'ra$s/Picro,h, GG J. Aufl . (1995), An.lI Rn. 11 If.; Morlok, in: 
Ortier (Hg.), GG Ir, Ar!. 11 Rn. 101 CL ; Ipsen, in: S.chs (Hg.), GG "99. An. " Rn. ,e6.; Seifert, Dic 
poliu.ehen PUI.ien im Rech, der Bundesrepublik DeulSchl~nd ('97\), )17. 

10 J. I, <.osee. D,s System Kohl - 0 .. Sys!<m R. u• FAZ v. :S. I. :000. 
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Gesetzesverletzung zu besorgen sei. Wie das? Steht nicht im Grundgeseu: Die 
Parteien mtissen Rechenschaft geben? Ja schon, aber Isensee weiß, wie das eigentlich 
gemeinr ist: nur als programmatische Vorgabe, als Auftrag an den Gesetzgeber. 
Folglich seien Parteien zu Spendenpubliziüt verptliclnet, nur wenn und soweit 
das Paneiengeserz sie vorsehe. Und dieses richte sich allein an die Parteien. Isensee 
schließt messerscharf: Weder der kanzlerhafte noch der parteimäßige Körper Kohls 
falle unters Paneiengesetz. Allein sein dritter Körper habe gesündigt und die Ver­
haltensregeln für Abgeordnete (§ 44a II Nr. 3 AbgG iVm § 4 TI Verhaltensregeln) 
übertreten. 
Die Ansicht ist apart. Ihre Begründung erst recht. {sensee zitiert mit großer Geste 
»St~rspral(is und Suatsrechtslehre« :lls Kronzeugen seiner Verfassungsdeutung her­
bei. Freilich werden längst nicht alle für ihn aussagen. Am nächsten kommt seine 
Auffassung einem obiter dictum, formuliert vom Bundesverfassungsgericht in der 
Enrscheidung zum Verbot der Sozialistischen Reichspartei. Das war 1952." Später 
wird die Zeugenaussage der Verfassungsrichter deutlich ungünstiger. Mit vergleichs­
weise ausführlicher Begründung sprechen sie seit 1966 von einem »an die Parteien 

gerichteten Gebot, über die Herkunft ihrer Mittel öffentlich Rechenschaft zu le­
gen"." Ebensowenig kann Isensee mit den Lehrern des Staatsrechts als Kronzeugen 
viel Sual machen. Mehr als ambivalent äußerte sich einst der Zeuge Maunz. Einerseits 
qualifizierte dieser die Rechnungslegungspflicht als ~nach ihrem Wortlaut unmittel ­
bar geltendes Recht«. Andererseits werde sie aber in der Praxis so gehandhabr, als 
bedürfe sie zu ihrer Akrualisierung eines Bundesgesetzes. 'J Die übrigen Kommenta­
toren des Grundgesetzes von liberal bis konservativ, so sie nicht hienu schweigen, 
räumen der Rechenschaftspflicht mehrheitlich Verfassungsstarus ein, addressiert an 
die Parteien, von gleichem Rang wie die GTÜndungsfreiheit und das Gebot inner­
parteilicher Demokratie. l~ Die Staacsrechrslehre beugt sich also keineswegs geschlos­
sen untcr das Joch der Isensee'schen Situationsjurisprudenz. 
Nicht Mehrheit zählt bei der Auslegung von Gesetzen, kann Isensee kontern, son­
dern Wahrheit, jedenfalls Richtigkeit. Und die lässt sich, wenngleich in Grcnzen, 
methodisch kontrollieren. Allein, Text, Kontext und Zweck der pflicht zur öffent­
lichen Rechnungslegung sprechen gegen ihre politisch interessierte Abstufung zum 
bloßen Auftrag. Der Wortlaut gibt, was selten genug vorkomme, eine deutliche 
Rlchtung an: Parteien "müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel 
sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben.« Die Nachbarschaft zu 
Gründungsfreiheit und zum Gebot innerparteilicher Demokr~tic, also die Systema­
tik. spricht ebenso gegen Isensee wie die separate Adresse an den Geseugeber in 
Absatz.> des Artikels 21: »Das Nähere regeln Bundesgesetze.« Zum demokIatischen 
Sinn und Zweck von Transparenz wurde oben alles Wesenrliche gesagt. 
Kein ernstzunehmender Grundrechtsinterpret käme auf die Idee, das Grundrecht auf 
Kriegsdienstverweigerung als bloßen Verfassungsauftrag zu lesen. nur weil das Nä­
here durch Bundesgesetz zu regeln isr. Auch Isensee nicht. Die Sonderbehandlung der 

11 BVedGE " '/1) . 

" BVafGE 10, S6/106; 14, )00/)S6; SJ, 1641'3181. (Hcrvorh~bullg nid)t im 06);i02I) 
I) Maunz.. in . Mmnz/Dü,il: (Hg.), GG (1984), An. ,. Rn. 78; F. Klein, in; Schmidt-Blcibtreu/Klein. GG 

S.Aurl. (199J), Ar!.'1 Rn. 16, meinl unsicher, .die Reehcnsch~ft5legung'pllicht ".eh An.ll Abs. I $."24 
iSI a>l SIch keIn unmlllelb,r gehend<s Rech, « (Hervorh. nicht im Orig.). 

'4 Siche Preuß (Fn.9); AKGG, Rn. 7'; Morlok (Fn. 9); Dreier GG. An. 11 Fn. lOS ff; Ip,," (Fn . 9), in : Soch, 
GG, Rn. 106 f. (.hoher Rang des Tran'parenzgcbo,s-); Ho((m.nn, OVßI. '9S~, ~S6 (geg('n Rocsch OVBI. 
'958, 599); Seifer! (Fn. 9), Das Recht der politischen Panei.n; Morlok, Zur Vcrlassun&S1hcoric der 
Parteienfinanzierung, in: Min~il\Jngcn des Insl;lul, (ur Deutsche, und Europ.'lSehcs P.\ncienrcchl 
(1999), 611. und dcrs., Spenden - Rechensch.ft - S.nklionen. 76, (An. "J I 4 als . vcrf.\SSUIlr,stUhllichc 
Dir<ktivc «): PierD,h (Fn. 9), in ; J,rassJPicrolh GG, Rn. 11 (impli7.ile Anerkennung einer verfassungsun· 
rnlltclb.1ren Pfltcht). Zur Kritik,n Isc""ec vgL .uch Bockenf<m:!c, Die Krise unserer Dcmokr.llic (Fn. ,). 
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Rechenschaflspflicht rechtferrigt er kurz und dunkel damit, dass Pflichten anders als 

Rechte ~unterhalb des Niveaus der Verfassung, im politischen Prozess der demo­

kratischen Geserzgebung festgelegt« seic~ dass aber "die Festlegung von der Ver­
fassung gesteuert« werde. Sehen wir uns also verfassungsmäßig verbürgte Pflichten 

an. Zum Beispiel die in die allgemeine Handlungsfreiheit eingelassene Pflicht, .die 

Rechte anderer" nicht zu verlerzen. Oder die nach Art. 6 n GG »zuvörderst (den 

Eltern) obliegende Pflicht~, ihre Kinder zu erziehen. Oder aber die von Art. S [Tl GG 
allen Hochschullehrern aufgegebene ~ Treue zur Verfassung«. auch eine Pflicht. 

Deren Verharmlosung zu einfachgesetzlichen Verpflichrungcll ist durch nichts ver­
anlasst, obwohl sters Näheres der Regelung bedarf. Grotesk wird Isensees These 

durch den von ihm bemühten Vergleich zur Steuerpflicht. Zum einen fehlt dem 

Grundgesetz, anders als hinsichtlich des expliziten Transparenzgebots, der Satz: 

~Die Bürger sind verpflichter, Steuern zu entrichten.« Zum anderen trifft die Steuer­

pflicht privates Vermögen; die Rechenschafrspflicht grundet dagegen im verfassungs­
rechtlichen Sonderst:llUs der beträchtlich aus Steuermitteln alimentierten Parteien 
und ihrer Rolle in der Demokratie. Nur weil die im ~rgumentativen Notsrand her­

beibemühte Steuerpfliehr kläglich hinkt, taugt sie dennoch nicht ZUm Vergleich. 

Kurzum: Der böse Schein entstehe, als sei die Degradierung des Transparenzgebots 

der begreil1ichen Renitenz von Partei kadern geschuldet, eben diesem nachzukom­

men. So sreuert eine schlechte Praxis nicht einmal hineerrücks die Deutung des 
Grundgesetzes. 

[sensees Verfassungsopfer auf dem Altar des Opporrunen und seine unerhörte Milde 

gegenüber der für einen Bundeskanzler weiß Gott .gröblichen Missachtung von 

Rechr und Gesetz« kommen überraschend. Im System Isensee haben sie Methode. Er 

verrät sie in einem Nebensatz: in einer Artacke gegen "jene Moralisten. die vor 

kurzem noch die ,begrenzte Regelverletzung< öffentlich propagierten«. Nacürlich 

weiß er, dass ziviler Ungehorsam, öffentlich geschehen, einsichtig sein und die vOm 

Recht vorgesehenen Sanktionen auf sich netlmen muss, 'I also mit dem Schattenreich 

der schwarzen Kassen nichts. aber auch gar nichts gemein hat. Warum also zitiert 

Isensee den Bürgerproresr herbei, dem er in den 80er Jahren klirrend in die Parnde 

fuhr und als Auswuchs eines »bio-pazifistischen Fundamenralismus«, als Bruch der 

bürgerlichen Friedenspflicht und des unbedingten Rechtsgehorsams geißelte ?'~ Er­
srer Teil der Antwort: weil ihm jeder politische Moralismus zuwider ist, der sich 

erdreistet, mil demokratischen Argumenten einen Angriff auf das Herz des Staates zu 

unternehmen. Er greift seees ein. wenn er die .Seaadichkc-it des Staates" in Gefahr 

wähnt. Zweiter Teil: weil Isensee feinsinnig differenzien zwischen Staamrägern und 

Bürgern. Während er gegen letztere die ganze Majestär und Strenge von Recht und 
Verfassung in Anschlag bringt, bedient er die St:lalslCäger mit dem soll law des 

Amtsethos. Dieses überstrahlt den,. Vorraum des Staates«. Das Amt als Ausdruck 

der Gemeinwohlidee »verlangt von seinem Inhaber Askese .... damit .. das Gesetz 

herrschen kann«, so Isensee nebulös im Handbuch des Staatsrechts. '7 

Isensee hal, um höflich zu formulieren, die Chance vertan, Parteien und Poliriker 

energisch an eine rechtsstaadich-demokratischc Sl.1.atspraxis zu erinnern und bei­
zurragen zu einer Rücktrinskulmr für alle Fälle, in denen Recht und Verfassung 

[j Vgl. BV,rfGE 73 . 106h) [ f(. und BayObLG JZ '986, 404. G . Frank<'nbcrg. Zivile, Ungrhors.m und 
Rcc:hL"<.~la:ul'c:hc J)cmokralic. JZ 19~L4. 266 rr. Ilnd cl~'r<:_. ner 7.ivlle Uneehor<:.'lm ::11,( rlt"m R~c.ht(wcg, in : 

ROlfVRucht (Hg. ). Neue So'.'.k B<wegungcn, ,. Aufl. (199'), ! '4 H. m.w.Nochw. 
,6 Vgl. j. Iscnscc. Ein Grundr~clll auf Unge horsam gegen d ,,-, demokratische Ge, c«? - Lcgllin"tio n lind 

Pcrvor:lion des Widerstandsrcchts. in: n. Streithoicn (I-Ig.). Fricden im L.and,· ( '98.\); ders., \\'liderst~n J 
gegen d"n tcchnischen FortSchritt . DOV '9Sj, j6\ ff. und de", .. Oie Friedenspfliclu der Bürger llnd das 
Gcwaltmonopol des 5""" 0'. ') ff. 

t 7 J. (sensce, 51.ut und Vcrf.ssllng. in: HdbStR I, t987, § tJ . 
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166 missachtet werden. In der " Gefahrenzone des Korruprionsverdachts" sind strengere 
als nur amtsethische Maßstäbe anzulegen. Denn regierende wie auch nicht regierende 
Bürgerinnen und Bürger untemehen dem gleichen Grundgesetz und den gleichen 
Gesetzen. Wo sie deren Regeln verletzen - als Bundespräsidenten, Bundeskanzler 
oder sonstige [nhaber öffenrlicher Ämter -, kommen Rechts/olgen zum Zuge. Mit 
läppischen Entschuldigungen und semantischen Verrenkungen ist es nicht getan. 
Amtsuäger haben die Wahl zwischen Rechtsgehorsam und Rücktritt. Auch sie 
betrifft die an alle potenziellen Schwarzfahrer in Frankfurrer U- und Straßenbahnen 
gerichtete Mahnung: ,.Vergessen? Gilr nicht!« 

Jens-Michael Priester 

Das Ende des 
Z üch tigungsrech ts 

Eine historische, dogmatische und straftheoretische Untersuchung 

Das Züchtigungsrecht der Eltern gehörte schon immer zu den rechtspo­
litischen Slreitthemen. Über lange Zeiten galt es als gewohnheitsrecht­
lieh abgesichert. Erst mit dem Grundrecht der Kinder auf körperliche 
Unversehrtheit ergaben sich Probleme: den Befürwortern einer gesetzli­
chen Verankerung des Züchtigungsrechts erscheint jede Restriktion 
suspekt. Den Gegnern jedoch würde mit einer noch so restriktiven 
Verankerung die Hoffnung auf eine zukünftige Abschaffung zunichte 
gemacht. 
Das Werk beleuchtet die Argumente gegen eine ausdrückliche Ab­
schaffung, die nicht nur von Konservativen. sondern zum Teil auch von 
Kritikern des Strafrechts ausgingen, und untersucht, ob sich angesichts 
zahlreicher Veränderungen des Rechtszuslandes noch eine Basis findet, 
auf der sich das ZUchligungsrecht begründen läßt. Überlegungen, ob 
eine mögliche Abschaffung slraftheoretisch unbedenklich ist. runden 
das Werk ab. 
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